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1 	 T 74/85 

Sachverha].t und Anträge 

I. 	Auf die europäische Patentanmeldung 79 105 097.4, die am 

12. Dezember 1979 mit deutscher Priorität vom 

20. Dezember 1978 eingereicht worden war, wurde am 

17. November 1982 das europäische Patent 12 928 auf der 

Grundlage von acht Patentansprlichen erteilt, deren erster, 

wie folgt, lautete: 

"Verfahren zur Herstellung von Viskose, umfassend die 

Schritte: 

a) 	Behandein von Cellulose mit UberschUssiger Alkalilauge 

einer tiblichen Konzentration und Ublicher Temperatur 

in einem ersten Alkalisierungsschritt unter Bildung 

von Alkali-Cellulose, danach entweder 

bi) Befreien der Alkali-Cellulose, hergestelit nach 

Schritt a), von wenigstens einem Teil der Uber-

schUssigen Alkalilauge, ohne die Alkali-Cellulose 

abzupressen, umfassend das Ablaufenlassen wenigstens 

eines Teils der UberschUssigeri Alkalilauge aus dem 

Reaktionsgefäl3, in welchem Schritt a) durchgeftihrt 

wird, und anschliel3endes Behandein der Alkali-

Cellulose in einem zweiten Alkalisierungsschritt mit 

einer zweiten Alkalilauge, die eine niedrigere 

Alkalikonzentration aufweist als die im Schritt a) 

verwendete Alkalilauge, bei einer Temperatur von 

höchstens 18 °C, oder, anstelle von bi), 

b2) Behandein der Alkali-Cellulose, hergesteilt nach 

Schritt a), mit einer Alkalilauge, die erhalten wird 

durch Verdtinnen der Alkalilauge, weiche bereits in 

Schritt a) eingesetzt wurde, in einem zweiten 
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2 	 T 74/85 

Alkalisierungsschritt bei einer Temperatur von 

höchstens 18 ° C, 

c) Abpressen der zweifach alkalisierten Cellulose aus 

Schritt bi) oder b2) zur Entfernung von Uberschlissiger 

Alkalilauge, 

d) Zerkleinern der abgepre8ten Alkali-Cellulose in 

Ublicher Weise, 

e) Reifen des zerkleinerten Materials in Ublicher Weise 

Uber eine Zeitspanne, die ausreicht, urn einen 

bestiminten Durchschnittspolymerisationsgrad des 

Produktes zu erhalten, 

f) Ubliche Sulfidierung der gereiften Alkali-Cellulose, 

g) Lösen des sulfidierten Produktes unter Bildung einer 

Viskoselösung auf Ubliche Weise.° 

II. 	Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde- 

fUhrerin am 26. Juli 1983, gestUtzt auf die Grflnde von 

Artikel 100, lit, a (insbesondere mit der Behauptung 

fehiender erfinderischer Thtigkeit) und lit. c, EPU 

(unzulssige Xnderung) Einspruch em. Zur Begrundung ihres 

Vorbringens berief sie sich auf zehn Dokurnente, von denen 

zuletzt nur noch 

(3) US-A- 3 600 379, 

(5) J. Techn. Assoc. Pulp and Paper Industry 

( " Tappi " ), Bd. 52, Nr. 3 (1969), 501-504, 

(6) US-A- 1 955 092 und 

(7) US-A- 1 658 607 

eine Rolle spielten. 
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3 	 T 74/85 

III. Mit Entscheidung vom 8. Oktober 1984, zur Post gegeben am 

7. Januar 1985, wies die Einspruchsabteilung den Einspruch 

zurUck. Sie fUhrte dazu aus, da3 Neuheit und gewerbliche 

Anwendbarkeit unbestritten feststehen. Der Patentgegenstand 

gehe auch nicht Uber den Inhalt der Erstunterlagen hinaus, 

da der Fachmann wisse, was unter "Ublich" zu verstehen ist. 

Das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit wurde auf Grund 

folgender Erwgungen ebenfalls bejaht: Aufgabe der Erf in-

dung sei eine Verbesserung des z.B. in (3) beschriebenen 

sogenannten Sihtola-Verfahrens, das den nächsten Stand der 

Technik darstelle, im Sinne einer Vereinfachung, insbe-

sondere einer Verringerung des apparativen Aufwandes. Diese 

Aufgabe werde nach dem Streitpatent dadurch gelöst, daB die 

zweite Alkalisierung unmittelbar nach der ersten Alkali-

sierung ohne vorheriges Abpressen, mit verdUnnterer Lauge 

und bei tieferer Temperatur erfolge - eine Lösung, die 

durch keines der entgegengehaltenen Dokumente nahegelegt 

worden sei; denn die unterscheidenden Merkmale seien dort 

entweder gar nicht oder aber in vollig anderem Zusaminenhang 

of fenbart. 

IV. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin 

(Einsprechende) am 27. Februar 1985 unter gleichzeitiger 

Entrichtung der vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde erhoben 

und diese am 7. Mai 1985 begrUndet. Sie beanstandet 

weiterhin, daB der Patentgegenstand in der erteilten 

Fassung Uber die Offenbarung der Erstunterlagen hinausgehe 

- nicht nur hinsichtlich des veraligemeinerten Ausdruckes 

"Sulfidierung" anstelle der ursprUnglich genannten 

"Schwefelkohlenstoffsulfidierung", sondern viel weiter-

gehend wegen der Hereinnahme in den Anspruch zahireicher im 

Zusaramenhang mit der Erfindungsdefinition ursprUnglich 

nicht erwhnter Merkinale des in (3) und (5) beschriebenen 

"Sihtola-Verfahrens" mit der Bezeichnung "Ublich". 
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Auerdem halt die BeschwerdefUhrerin daran fest, daB das 

beanspruchte Verfahren nicht erfinderisch sei; denn seine 

Unterschiede gegenUber dem bekannten Verfahren nach (3) 

oder (5) ergeben sich nach ihrer Meinung fUr den Fachmann 

in naheliegender Weise unter BerUcksichtigung der Lehre von 

(6) oder (7). An einem Uberraschenden Effekt fehie es. 

V. 	Nachdem sich die Kammer im Verlaufe der mUndlichen 

Verhandlung ani 20. Januar 1987 den Bedenken der 

BeschwerdefUhrerin gegen die ursprllngliche Offenbarung des 

erteilten Anspruches 1 angeschlossen hat, halt die 

Beschwerdegegnerin ihr Schutzbegehren nur noch im Umfang 

des folgenden, wahrend der Verhandlung vorgelegten neuen 

Anspruches 1 aufrecht: 

"Verfahren zur Herstellung von Viskose, uinfassend die 

Schritte: 

a) 	Behandein von Zelistoff mit Alkalilauge einer 

Konzentration von 16 bis 20 Gew.-%, bezogen auf ihr 

Gesamtgewicht, bei einer Temperatur von 18 bis 28 ° C 

Uber eine Zeitdauer von 20 bis 50 Mm. in einem ersten 

Alkalisierungsschritt unter Bildung von Alkali-

Cellulose, danach entweder 

bi) Befreien der Alkali-Cellulose, hergesteilt nach 

Schritt a), von wenigstens einem Teil der Uber-

schUssigen Alkalilauge, ohne die Alkali-Cellulose 

abzupressen, umfassend das Ablaufenlassen wenigstens 

eines Teils der UberschUssigen Alkalilauge aus dem 

ReaktionsgefäB, in welchem Schritt a) durchgefUhrt 

wird, und anschlieBendes Behandein der Alkali-

Cellulose in einem zweiten Alkalisierungsschritt mit 

einer zweiten Alkalilauge, die eine Alkalikonzen- 
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tration von 11 bis 15 Gew.-% aufweist, Uber eine 

Zeitdauer von 20 bis 50 Min. und bei einer Temperatur 

von höchstens 18°C, oder, anstelle von bi), 

b2) Behandein der Alkali-Cellulose, hergesteilt nach 

Schritt a), mit einer Alkalilauge, die erhalten wird 

durch VerdUnnen der Alkalilauge, weiche bereits in 

Schritt a) eingesetzt wurde, mit Wasser auf eine 

Konzentration von 11 bis 15 Gew.-% in einem zweiten 

Alkalisierungsschritt bei einer Temperatur von 

höchstens 18°C Uber eine Zeitdauer von 20 bis 40 Mm., 

c) Abpressen der zweifach alkalisiserten Cellulose aus 

Schritt bi) oder b2) zur Entfernung von Uberschflssiger 

Alkalilauge, 

d) Zerkleinern der abgepre8ten Alkali-Cellulose in 

Ublicher Weise, 

e) Reifen des zerkleinerten Materials in Ublicher Weise, 

f) Ubliche Sulfidierung der gereiften Alkali-Cellulose 

mit Schwefelkohlenstoff, 

g) Lösen des sulfidierten Produktes unter Bildung von 

Viskose auf Ubliche Weise." 

Die Beschwerdegegnerin legt ferner - unter Wegfall des 

erteilten Anspruchs 7 - unveränderte AnsprUche 2 bis 6, 

einen dem erteilten Anspruch 8 entsprechenden neuen 

Anspruch 7 und eine angepal3te Beschreibung vor. 

VI. 	Gegenilber den neuen tjnterlagen halt die BeschwerdefUhrerin 

ihre Einwaride wegen unzulässiger Xnderungen nicht. länger 
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6 	 T74/85 

aufrecht; sie beantragt aber weiterhin Widerruf des 

Patentes wegen fehiender erfinderischer Tätigkeit. 

VII. Die Beschwerdegegnerin tritt dem vor allem mit dem Hinweis 

auf die grundstz1ich andere Natur der Verfahren nach (6) 

und (7) sowie auf deren Alter entgegen. Sie beantragt, das 

Patent im Umfange der in der mUndlichen Verhandlung 

Uberreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Entscheidungsgrflnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Gegen die geltende Fassung der Unterlagen bestehen keine 

formalen Bedenken im Hinblick auf Art. 123 (2) oder (3) 

E PU: 

2.1. Das Behandein von Zelistoff mindestens mit Natronlauge 

unter den Bedingungen von Verfahrensschritt (a) des neuen 

Anspruches 1 ist Seite 4, Zeile 28, bis Seite 5, Zeile 3, 

in Verbindung mit Seite 17, Zeile 28, und Seite 19, Zeile 

11, der Erstunterlagen (entsprechend Spalte 3, Zeilen 23 

bis 30, Spalte 10, Zeile 51, bzw. Spalte 11, Zeile 44, der 

Streitpatentschrift) zu entnehmen. 

2.2. Die Maf3nahxnen von Merkmal (bi) gehen aus Seite 5, Zeilen 9 

bis 21, der Erstunterlagen, entsprechend Spalte 3, Zeilen 

35 bis 50, der Streitpatentschrift hervor. 

2.3. Die unter (b2) genannten Alternativmal3nahmen ergeben sich 

aus Seite 11, Zeilen 10 bis 14 und 26 bis 27; Seite 12, 

Zeilen 1 bis 3, in Verbindung mit Seite 13, Zeile 26, bis 

Seite 14, Zeile 5; sowie Seite 13, Zeile 17, der Erstunter-

lagen (siehe in der Streitpatentschrift Spalte 6, Zeilen 58 
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7 	 T 74/85 

bis 64; Spalte 7, Zeilen 15 bis 20; Spalte 8, Zeilen 12 bis 

13 und 20 bis 34). 

2.4. Die Verfahrensschritte (c), (d) und (e) sind in den 

Erstunterlagen auf Seite 6, Zeile 8, und Seite 12, Zeilen 

23 big 24; Seite 6, Zeilen 22 bis 23, und Seite 12, Zeile 

24; bzw. Seite 6, Zeilen 25 big 26, und Seite 12, Zeilen 24 

bis 25, erwhnt (Streitpatentschrift Spalte 4, Zeilen 2 bis 

3 und 18 bis 22, sowie Spalte 7, Zeilen 44 bis 49). 

2.5. Die Schwefelkohlenstoffsulfidierung des Merkmals (f) und 

das anschliel3ende Lösen des Sulfidierungsproduktes finden 

sich auf Seite 7, Zeilen 6 bis 7 und 16 bis 20, der 

Erstunterlagen, entsprechend Spalte 4, Zeilen 35 bis 37 

und 46 bis 52, der Streitpatentschrift. 

2.6. Soweit die in den Unterabschnitten 2.1 bis 2.5 angezogenen 

Stellen lediglich Natronlauge erwhnen, rechtfertigt sich 

der ailgemeinere Ausdruck ssaka1i1augess  in Anspruch 1 im 

Hinblick auf das durchgehend zur Kennzeichnung des 

Erstrebten verwendete Wort "Alkalis ierung " in Verbindung 

mit den an mehreren Stellen, wenn auch nicht konsequent, 

verwendeten ailgemeinen AusdrUcken "Alkalilauge" (z.B. 

Seite 5, Zeile 14, und Seite 12, Zeilen 8 big 9, der 

Erstunterlagen/Spalte 3, Zeile 42, bzw. Spalte 7, Zeile 28, 

der Streitpatentschrift) oder sogar "Lauge" (z.B. Seite 13, 

Zeilen 4 und 22, der Erstunterlagen/Spalte 7, Zeile 59, 

bzw. Spalte 8, Zeile 18, der Streitpatentschrift). Hieraus 

ist fUr den fachinnnischen Leser k-lar zu erkennen, daB 

ungeachtet der unpräzisen Ausdrucksweise stets Alkalilauge 

gemeint ist. 

2.7. Die Merkrnale der UnteransprUche ergeben sich aus den 

Erstunterlagen/der Streitpatentschrift, wie folgt: 
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Anspruch 2 - Seite 11, Zeilen 12 bis 13/Anspruch 2; 

Anspruch 3 - Seite 11, Zeilen 23 bis 25/Anspruch 3; 

Arispruch 4 - Anspruch 2/Anspruch 4; 

Anspruch 5 - Anspruch 3/Anspruch 5; 

Anspruch 6 - Seite 5, Zeilen 24 big 27, und Anspruch 4/ 

Anspruch 6; 

Anspruch 7 - Seite 7, Zeilen 12 bis 14/Anspruch 8. 

2.8. Die Xnderungen in der Beschreibung beschrnken sich auf 

geringfUgige redaktionelle Anpassungen und Korrekturen 

offensichtlicher Fehler. 

3. Nchster Stand der Téchnik ist das insbesondere durch (3) 

reprsentierte Sihtola-Verfahren. Dort ist bereits die 

Herstellung von Viskose beschrieben, wobei man Cellulose in 

einem ersten Alkalisierurigsschritt bei 25 ° C (siehe 

sämtliche Beispiele) während z.B. 15 big 60 Minuten 

(Tabelle 3, zweite Spalte von links) mit 17 bis 22%iger 

Natronlauge behandelt und unverbrauchte Lauge abpre3t 

(Spalte 1, Zeilen 31 - 33, in Verbindung mit den Worten "by 

known procedures" in Spalte 3, Zeilen 5 - 10); danach die 

Alkalicellulose gegebenenfalls zerkleinert und jedenfalls 

einer Vorreife unterwirft (Spalte 1, Zeile 35, in 

Verbindung mit Spalte 4, Zeilen 21 bis 22); anschliel3end, 

und zwar mit höchstens 15%iger Lauge, neuerlich alkalisiert 

und abprel3t sowie gegebenenfalls zerkleinert (Spalte 3, 

Zeilen 8 bis 11); schlief3lich mit Schwefelkohlenstoff 

sulfidiert ("xanthated": Spalte 3, Zeile 12); und das dabei 

erhaltene Xanthogenat in bekannter Weise zu Viskose lost 

(Spalte 3, Zeilen 17 big 18). 

4. An diesem Verfahren wurde seine relative Umständlichkeit 

als Nachteil empfunden. Aufgabe des Streitpatents ist die 

Beseitigung dieses Nachteils und Bereitstellung eines 
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9 	 T74/85 

wirtschaftlichen Verfahrens ohne Einbui3e an Viskosequalität 

(repräsentiert durch deren gute Filtrierbarkeit). 

5. Diese Aufgabe wird - vereinfacht dargesteilt - dadurch 

gelöst, daB man den zweiten Alkalisierungsschritt unter 

Weglassen des (ersten) Abpressens (und eventuellen 

Zerkleinerns) sowie der Vorreife unmittelbar an den ersten 

Alkalisierungsschritt anschlie2t, was ohne Qualitätseinbuf3e 

der schlie3lich resultierenden Viskose im wesentlichen 

durch die spezielle TemperaturfUhrung des zweiten Alkali-

sierungsschrittes (bi oder b2) - die Laugenkonzentration 

und die Behandlungsdauer halten sich praktisch im Rahinen 

des Sihtolaverfahrens - ermöglicht werden soil. Alierdings 

muI3 die fUr die Erzielung elnes geeigneten Molekular-

gewichtes unerläl3iiche Vorreife, die eine abgeprel3te 

Alkalicellulose voraussetzt, im Anschiul3 an den zweiten 

Alkalisierungsschritt "nachgehoit" werden, so daB die 

wirtschaftlichere Gestaltung des Verfahrens letztlich nur 

im Wegbleiben eines Abprel3vorganges besteht. 

Es liegt auf der Hand, daB diese Teilaufgabe, d.h. die 

Erzieiung einer gewissen Vereinfachung, auch tatsächlich 

gelöst wurde. Die weitere Teilaufgabe - Beibehaltung der 

guten Filtrierbarkeit - ist auf Grund der unbestrittenen 

Filterwerte in den Beispielen der Streitpatentschrift 

(siehe Spalte 9, Zeile 58; Spalte 10, Zeile 43 bis 44; 

Spalte 11, Zeilen 24 bis 25; Spalte 12, Zeilen 21 und 35; 

Spalte 13, Zeile 7) ebenfails glaubhaft gelöst. 

6. Der beanspruchte Lösungsvorschlag ist keinem der 

angezogenen Dokumente zu entnehmen, also neu. Da die 

Neuheit unbestritten ist, erUbrigen sich nähere 

AusfUhrungen hierzu. 
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7. 	Es 1st somit das Vorliegen von erfinderischer Tätgkeit, 

ausgehend von (3), zu untersuchen. 

7.1. Das Dokument (3) selbst enth1t weder eine Anregung dazu, 

auf das zwingend vorgeschriebene Abpressen nach dem ersten 

Alkalisierungsschritt zu verzichten, noch enth1t es 

irgendwelche Hinweise zur TemperaturfUhrung im zweiten 

Alkalisierungsschritt, so daB davon auszugehen ist, dai3 

dieser - ebenso wie der erste - bei etwa 25 ° C durchgefuhrt 

werden soil. Dies wird durch einen Vergleich mit (5), Seite 

502, Mitteispalte, Zeilen 6 bis 7, bestätigt. 

7.2. Nun ist die patentgemäl3e Temperaturflihrung im zweiten 

Alkalisierungsschritt (höchstens 18°C) allerdings von der 

nach (3) fUr den ersten Alkalisierungsschritt beschriebenen 

und fUr den zweiten Alkalisierungsschritt zu unter-

stellenden (25 ° C) nicht so verschieden, daB der Fachznann 

nicht auf den Cedanken kommen könnte, bei etwas tieferer 

Temperatur zu arbeiten. Das Naheliegen oder Nichtnaheliegen 

einer Mai3nahme 1st jedoch im Lichte der bestehenden Aufgabe 

zu betrachten. Es kommt also nicht allein darauf an, ob der 

Fachmann auf den Gedanken kommen konnte, bei etwas tieferer 

Temperatur zu arbeiten, sondern darauf, ob er, vor die 

Aufgabe gestelit, das Sihtolaverfahren (ohne Qua1itts- 

einbul3e der Viskose) zu vereinfachen, auf den Gedanken 

kommen wflrde, das Weglassen der ersten Abpressung dadurch 

zu ermoglichen, da!3 er im zweiten Alkalisierungsschritt bei 

tieferer Temperatur arbeitet. Nach Auffassung der Kammer 

gab (3) dem Fachxnann keinerlei AnlaB zu einer soichen 

Erwartung. 

7.3. Es ist auch nicht etwa so, daB dem Fachmann, der im Rahmen 

einer routinemäfuigen Variation der Temperaturbedingungen 

etwa bei 18 ° C arbeitete, dabei in die Augen Bpringen mUi3te, 

daB er sich dann ja das erste Abpressen sparen kann. 
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Umgekehrt drängte sich für den Fachmann, der eine wirt-

schaftlichere Gestaltung des Sihtolaverfahrens erstrebte 

und dabei in an sich naheliegender Weise wohi auch an das 

Weglassen der ersten Abpressung dächte, in keiner Weise der 

Gedanke auf, dies durch eine abgewandelte TemperaturfUhrung 

im zweiten Alkalisierungsschritt zu ermöglichen. Durch die 

Beispiele der Streitpatentschrift ist jedenfalls prima 

facie belegt, daI3 zwischen dem Weglassen des ersten 

Abpressens und der Temperaturfilhrung im zweiten Alkali-

sierungsschritt ein Zusaxnmenhang besteht; die - hierfUr 

beweispflichtige - Einsprechende (Beschwerdeführerin) hat 

auch weder behauptet, noch gar bewiesen, daB man die erste 

Abpressung mit gleichem Erfoig einfach weglassen könnte, 

ohne die Te mperatur fUh rung zu verndern. Mangels eines 

soichen Gegenbeweises ist aber davon auszugehen, daB erst 

die geänderte TemperaturfUhrung das Weglassen der ersten 

Abpressung ohne QualittseinbuBe der Viskose ermöglichte, 

und im Lichte dieser Aufgabenstellung ist die geänderte 

TemperaturfUhrung, wie schon gesagt, durch (3) nicht 

nahegelegt. 

7.4. Dokument (5) ist nichts zu entnehmen, was nicht schon aus 

(3) hervorgeht. 

7.5. Im Vordergrund des Verfahrens nach (6) steht eine 

Vorbehandlung der Cellulose mit einer Lauge, die em 

Oxidationsmittel - z.B. Hypochiorit (Seite 1, Zeile 50) - 

enthlt, mit dem Zweck, ein Reifen oder Altern weitgehend 

UberfiUssig zu machen ('... little, if any, ageing •••1; 

Seite 1, Zeile 4). Die Alkalisierung (dort mit 

"mercerization" bezeichnet) erfolgt erkennbar in einem 

zweiten Schritt, in dem - nach Ablaufenlassen und 

gegebenenfalls auch Abpressen der Lösung aus dem ersten 

Schritt (Seite 1, Zeilen 60 bis 62) - mit etwa 18%iger 

Lauge behandelt wird (Seite 2, Zeilen 110 bis 114). Zwar 
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kann auch schon im ersten Schritt Lauge von fUr die 

"Mercerisierung" ausreichender Stärke verwendet werden 

(Seite 1, Zeilen 15 bis 17); doch handelt es sich im ganzen 

urn ein grundlegend verschiedenes, einern anderen Zweck 

dienerides Verfahren. 

fiber die TemperaturfUhrung macnt (6) divergierende Angaben: 

So kann nach Seite 2, Zeilen 73 bis 75, der erste Schritt 

bei 10°C "oder tiefer", aber auch bei 60 ° C "oder höher" 

erfolgen; als Temperatur fUr den zweiten Schritt wird - mit 

dern Hinweis, daB dies die Temperatur ist, bei der 

anschliel3end sulfidiert (xanthogeniert) wird - beispielhaft 

ein Wert von 20°C genannt (Seite 2, Zeilen 99 bis 109). 

Eine Anregung, in einern - hier jedenfalls nicht gezielt 

angestrebten - Verfahren mit zwei Alkalisierungsschritten 

eine andernfalls nötige Abpressung nach dem ersten Schritt 

durch spezielle TemperaturfUhrung des zweiten Schritts 

entbehrlich zu machen, vermag die Kammer (6) nicht zu 

entnehmen. 

7.6. Im Verfahren nach (7) kornmt es vor allem auf tiefe 

Temperaturen (unter 0 ° C) bei der auf die Alkalisierung 

folgenden Sulfidierung an (Anspruch 1). Eine besondere 

Bedeutung der Temperatur fUr die Alkalisierung wird nicht 

hervorgehoben; wo sie Uberhaupt erwähnt wird, ist von 

Zimmertemperatur die Rede (z.B. Seite 4, Zeile 128; Seite 

5, Zeile 126; Seite 6, Zeile 8). Die Alkalisierung erfolgt 

im ailgerneinen (Seite 3, Zeilen 25 bis 28) nach einer der 

sogenannten Methoden 1 und 2, die sich - ohne spezielle 

Erwhnung der Temperatur - durch Abpressen (Methode 1) bzw. 

fehiendes Abpressen (Methode 2) voneinander unterscheiden. 

Im AnschluB daran ist auch noch von einer "Methode 3" - 

ebenfalls ohne Abpressung - sowie davon die Rede, daB sich 

diese an Behandlung nach Methode 1 oder 2 anschliel3en kann 

(Seite 3, Zeilen 34 bis 40). Es läBt sich also wohi em 

If 
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Verfabren in zwei A].kalisierungsschritten entnehmen, bei 

dem jedoch die Abpressung nach dem zweiten Schritt fehlt 

und eine soiche nach dem ersten Schritt stattfinden kann 

(Methode 1 + 3) oder auch nicht (Methode 2 + 3), ohne daI3 

in diesem Zusaminenhang eine besondere TemperaturfUhrung 

erwi-int wird. Auch (7) ist daher keine Anregung fUr die 

beanspruchte Aufgabenlösung zu entnehxnen. 

7.7. Nach allem beruht das Verfahren des Anspruches 1 auf 

erfinderischer Tätigkeit. 

8. 	Die AnsprUche 2 bis 7 betreffen bevorzugte AusfUhrungs- 

formen des Verfahrens nach Anspruch 1 und werden von dessen 

Patentfhigkeit getragen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

1. Die angefochtene Eitscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der 

Auflage, das Patent im Umfang der in der milndlichen 

Verhandlung am 20.1.1987 Uberreichten Unterlagen 

(Beschreibung und sieben PatentansprUche) 

aufrechtzuerhalten. 

Der Gescháftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

Rückerl 
	

Jahn 
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